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ABSCHNITT 1. Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens 
 
1.1 Produktidentifikator 
 Handelsname: EquiPower-Fliegenspray 
 
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffes oder Gemischs und Verwendungen von denen 
abgeraten wird 
 Relevante identifizierte Verwendung: Repellent Insektenschutz für Pferde 
 
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt: 
 Hersteller/Lieferant: 
 Vetripharm GmbH 
 Gewerbestraße Süd 7 
 86857 Hurlach 
 Tel. +49 (0) 82 48 / 888 88 - 0 
 Fax +49 (0) 82 48 / 888 88 - 99 
 info@vetripharm.de 
 
1.4 Notfallauskunft: 
 Tel. +49 (0) 82 48 / 888 880 (während der Bürozeiten: Mo - Do 08:00 - 17:00; Fr 08:00 - 15:00) 
 
ABSCHNITT 2. Mögliche Gefahren 
 
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs 
 Gefahrenkategorien: Schwere Augenschädigung/Augenreizung: Augenreiz. 2 
 Gefahrenhinweise: Verursacht schwere Augenreizung 
 
2.2 Kennzeichnungselemente  
 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 

 Signalwort: Achtung 
 Gefahrenbestimmende Komponente/n zur Etikettierung: 
 Ethyl N-acetyl-N-butyl-ß-alaninat 
 Gefahrenhinweise: 
 H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
 EUH208 Enthält Nelkenblätteröl und Geraniol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen 
 Sicherheitshinweise: 
 P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
 P501 Teilentleerte Verpackungen gemäß den nationalen Vorschriften der Abfallentsorgung  
 zuführen. 
 
2.3 Sonstige Gefahren 
 Es liegen keine Informationen vor. 
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ABSCHNITT 3. Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen 
 
3.1 Stoffe 
 Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Gemisch. 
 
3.2 Gemische 

zusätzl. Hinweise: Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen. 
 
ABSCHNITT 4. Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 
4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen 
 Allgemeine Hinweise: 
 Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. 
 Nach Einatmen: 
 Für Frischluft sorgen. Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand künstliche Beatmung einleiten.  
 Ärztliche Behandlung notwendig. 
 Nach Hautkontakt: 
 Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit Polyethylenglykol, anschließend mit viel  
 Wasser. Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen und vor erneutem Tragen  
 waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. 
 Nach Augenkontakt: 
 Sofort vorsichtig und gründlich mit Augendusche oder mit Wasser spülen. 
 Nach Verschlucken: 
 Sofort Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken. 
 
4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen 
 Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar 
 
4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung: 
 Symptomatische Behandlung. 
 
ABSCHNITT 5. Maßnahmen zur Brandbekämpfung 
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5.1 Löschmittel: 
 Geeignete Löschmittel: CO2, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand 
 mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen 
 Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl. 
 
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren 
 Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase möglich. 
 Kohlenmonoxid (CO) 
 Stickoxide (NOx) 
 
5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung 
 Explosions- und Brandgase nicht einatmen. 
 Atemschutzgerät anlegen. Filter ABEK. Kontaminiertes Löschwasser getrennt sammeln. Nicht in  
 die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. 
 
ABSCHNITT 6. Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung 
 
6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende 
Verfahren 
 Persönliche Schutzausrüstung verwenden. 
 
6.2 Umweltschutzmaßnahmen: 
 Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen. 
 Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen 
 
6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung: 
 Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl)  
 aufnehmen. 
 Kontaminiertes Material als Abfall nach Punkt 13 entsorgen 
 
6.4 Verweis auf andere Abschnitte: 
 Schutzmaßnahmen unter Abschnitt 7,8 und 13 beachten. 
ABSCHNITT 7. Handhabung und Lagerung 
 
7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung 
Hinweise zum sicheren Umgang 
 Produkt nur als Repellentmittel entsprechend Gebrauchsanweisung verwenden. 
 Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformationen lesen. 
 Missbrauch kann Gesundheitsschäden verursachen. 
 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. 
 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
 Getränkte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen. 
 Nicht in der Nähe von Haustieren anwenden. 
 Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden 
 Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz 
 Zündquellen fernhalten - nicht rauchen. 
 
7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten 



Sicherheitsdatenblatt 
gemäß VO (EG) Nr. 1907/2006 

 EquiPower-Fliegenspray  

Seite 4 von 9 Version 3.0 (ersetzt Version 2.0) Überarbeitung 25.11.2024 

 Anforderungen an Lagerräume und Behälter 
 Die behördlichen Vorschriften zur Lagerung von wassergefährdender Stoffe sind zu beachten. 
 Behälter dicht geschlossen halten. 
 Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten. 
 Lagerklasse nach TRGS 510: 12 (Nicht brennbare Flüssigkeiten, die keiner der vorgenannten LGK  
 zuzuordnen sind). 
 
7.3 Spezifische Endanwendung 
 Repellentmittel. 
 
ABSCHNITT 8. Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstungen 
 
8.1 Zu überwachende Parameter 

 
8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition / Persönliche Schutzausrüstung 
 Geeignete technische Steuerungseinrichtungen 
 Technische Maßnahmen und die Anwendung geeigneter Arbeitsverfahren haben Vorrang vor  
 dem Einsatz persönlicher Schutzausrüstungen. Für gute Lüftung sorgen. 
 Geeignete Beurteilungsmethoden zur Überprüfung der Wirksamkeit der getroffenen  
 Schutzmaßnahmen umfassen messtechnische und nichtmesstechnische Ermittlungsmethoden  
 wie sie in den Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS) 402 beschrieben sind. 
 Persönliche Schutzausrüstung: 
 Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten. 
 Getränkte Kleidung sofort ausziehen. 
 Nach der Arbeit und vor den Pausen für gründliche Hautreinigung sorgen. 
 Atemschutz: 
 Nicht erforderlich. 
 Handschutz: 
 Nicht erforderlich. 
 Augenschutz: 
 Nicht erforderlich. 
 Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition 
 Siehe Abschnitt 6 und 7 
 
ABSCHNITT 9. Physikalische und chemische Eigenschaften 
 
9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften 
 Allgemeine Angaben 
 Form:  flüssig 
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 Farbe:  produktspezifisch 
 Geruch:  produktspezifisch 
 Zustandsänderung 
    Schmelzpunkt/Schmelzbereich: nicht bestimmt 
    Siedepunkt/Siedebereich: nicht bestimmt 
 Flammpunkt:  nicht bestimmt 
 Zündtemperatur: nicht bestimmt 
 Zersetzungstemperatur: nicht bestimmt 
 Selbstentzündlichkeit: das Produkt ist nicht selbstentzündlich. 
 Explosionsgefahr: nicht bestimmt 
 Explosionsgrenzen: 
    Untere: nicht bestimmt 
    Obere: nicht bestimmt 
 Dichte bei 20 °C: nicht bestimmt 
 Löslichkeit in/Mischbarkeit mit Wasser: mischbar 
 pH-Wert: nicht bestimmt 
 Viskosität: 
    Dynamisch: nicht bestimmt 
    Kinematisch: nicht bestimmt 
 Lösemittelgehalt: 
    Organische Lösemittel: nicht bestimmt 
 Festkörpergehalt: nicht bestimmt. 
 
ABSCHNITT 10. Stabilität und Reaktivität 
 
10.1 Reaktivität 
 Bei bestimmungsgemäßer Handhabung und Lagerung treten keine gefährlichen Reaktionen auf. 
 
10.2 Chemische Stabilität 
 Das Produkt ist unter normalen Umgebungsbedingungen (Raumtemperatur) chemisch stabil. 
 
10.3 Mögliche gefährliche Reaktionen 
 Bei bestimmungsgemäßer Verwendung sind keine gefährlichen Reaktionen zu erwarten. 
 
10.4 Zu vermeidende Bedingungen 
 Keine bekannt. 
 
10.5 Unverträgliche Materialien 
 Es liegen keine Informationen vor. 
 
10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukten 
 Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt. 
 Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase. 
 Kohlenmonoxid 
 Stickoxide (NOx) 
 
ABSCHNITT 11. Angaben zur Toxikologie 
 
11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen 
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 Es liegen keine toxikologischen Befunde zu dem Gemisch vor. 
 Akute Toxizität: 

 
 Sonstige Angaben zu Prüfungen 
 Das Gemisch ist als nicht gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008  
 [CLP]. 
 Allgemeine Bemerkungen 
 Die toxikologische Einstufung des Gemischs basiert auf den Ergebnissen des Berechnungs- 
 verfahrens (konventionelle Methode) der Zubereitungsrichtlinie 1999/45/EG. Nach  Erfahrungen 
 des Herstellers sind über die Kennzeichnung hinausgehende Gefahren nicht zu erwarten. 
 
ABSCHNITT 12. Umweltbezogene Angaben 
 
12.1 Toxizität 
 Das Produkt ist nicht: Ökotoxisch. 

 
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit 
 Das Produkt wurde nicht geprüft. 
 

12.3 Bioakkumulationspotenzial 
 Das Produkt wurde nicht geprüft. 
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12.4 Mobilität im Boden 
 Das Produkt wurde nicht geprüft. 
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung 
 Das Produkt wurde nicht geprüft. 
12.6 Andere schädliche Wirkungen 
 Keine Informationen vorhanden.  
Weitere Hinweise: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. 
 
ABSCHNITT 13. Hinweise zur Entsorgung 
 
13.1 Verfahren der Abfallbehandlung 
 Empfehlung 
 Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen. Entsorgung gemäß den behördlichen 
 Vorschriften. 
 Entsorgung ungereinigter Verpackung und empfohlene Reinigungsmittel 
 Mit reichlich Wasser abwaschen. Vollständig entleerte Verpackungen können einer Verwertung 
 zugeführt werden. 
 
ABSCHNITT 14. Angaben zum Transport 
 
Landtransport (ADR/RID) 
14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: Kein Gefahrgut im Sinne dieser 
Transportvorschriften. 
14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
Binnenschiffstransport (ADN) 
14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: Kein Gefahrgut im Sinne dieser 
Transportvorschriften. 
14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
Seeschiffstransport (IMDG) 
14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: Kein Gefahrgut im Sinne dieser 
Transportvorschriften. 
14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR) 
14.1. UN-Nummer: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: Kein Gefahrgut im Sinne dieser 
Transportvorschriften. 
14.3. Transportgefahrenklassen: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
14.4. Verpackungsgruppe: Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
14.5. Umweltgefahren 
UMWELTGEFÄHRDEND: nein 
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender 
Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code 
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Kein Gefahrgut im Sinne dieser Transportvorschriften. 
 
ABSCHNITT 15. Angaben zu Rechtsvorschriften 
 
15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den 
Stoff oder das Gemisch 
EU-Vorschriften 
Verwendungsbeschränkungen (REACH, Anhang XVII): Eintrag 3: 2-Phenoxyethanol 
Angaben zur VOC-Richtlinie 2004/42/EG: 1 % 
Nationale Vorschriften 
Wassergefährdungsklasse: 1 - schwach wassergefährdend 
Status: Mischungsregel gemäß Anlage 1 Nr. 5 AwSV 
Hautresorption/Sensibilisierung: Löst Überempfindlichkeitsreaktionen allergischer Art aus. 
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung 
 Stoffsicherheitsbeurteilungen für Stoffe in dieser Mischung wurden nicht durchgeführt. 
 
ABSCHNITT 16. Sonstige Angaben 
 
Änderungen gegenüber der letzten Version 
Siehe Abschnitte/Unterabschnitte 1.1, 2.1, 2.2, 3.2, 16 
Abkürzungen und Akronyme 
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route 
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road ) 
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods 
IATA: International Air Transport Association 
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals 
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances 
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances 
CAS: Chemical Abstracts Service 
LC50: Lethal concentration, 50% 
LD50: Lethal dose, 50% 
 
Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemäß Verordnung (EG) Nr. 
1272/2008 [CLP] 

 
Wortlaut der H- und EUH-Sätze (Nummer und Volltext) 
H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar. 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken. 
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein . 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
EUH208 Enthält Geraniol, Nelkenblätteröl. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. 
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H225 Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar 
H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. 
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken . 
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. 
H315 Verursacht Hautreizungen. 
H317 Kann allergische Hautreaktionen hervorrufen. 
H318 Verursacht schwere Augenschäden. 
H319 Verursacht schwere Augenreizung. 
H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. 
H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. 
H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. 
(Die Daten der gefährlichen Inhaltstoffe wurden jeweils dem letztgültigen Sicherheitsdatenblatt des Vorlieferanten 
entnommen.) 
 
 
Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine 
Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. 
Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener 
Verantwortung zu beachten. 
 
 
Datenblatt ausstellender Bereich:  Qualitätskontrolle Vetripharm         
Ansprechpartner:     Herr Dr. Stefan Hofmeister 
 


